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Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Nordrhein 

vom 8. März 2014

Aufgrund des § 42 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes NRW vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 201), hat die Kammerver-
sammlung der Ärztekammer Nordrhein in ihrer Sitzung am 8. März 2014 folgende Änderung der 
Weiterbildungsordnung beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter des Landes NRW vom 17. April 2014 genehmigt worden ist.

Artikel 1

Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Nordrhein vom 2.4.2011 (MBl. NRW. S. 444) wird 
wie folgt geändert:

1. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 
Anerkennung von gleichwertigen Weiterbildungen aus dem Ausland

(1) Wer ein fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes Prüfungszeugnis oder einen sonstigen 
Nachweis über eine abgeschlossene Weiterbildung (Weiterbildungsnachweis) besitzt, das oder 
der nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder einem Vertrag, mit dem Deutschland und die Europäische Union einen ent-
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sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben gegenseitig automatisch anzuerkennen ist, er-
hält auf Antrag die Anerkennung der Facharztbezeichnung.

(2) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der eine Weiterbildung belegt, die vor den im An-
hang V Nummer 5.1.2. der Richtlinie 2005/36/EG genannten Stichtagen begonnen wurde, erhält 
auf Antrag die Anerkennung bei Vorlage einer Bescheinigung durch die zuständige Behörde oder 
eine andere zuständige Stelle des Mitglieds-, EWR- oder Vertragsstaates, in dem der Weiterbil-
dungsnachweis ausgestellt wurde, über die Erfüllung der Mindestanforderungen nach Art. 25 
oder Art. 28 der Richtlinie 2005/36/EG (Konformitätsbescheinigung) oder bei Nichterfüllung der 
Mindestanforderungen durch Vorlage einer Bescheinigung, aus der sich ergibt, dass diese Per-
son während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre 
ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffende ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat. Für 
Weiterbildungsnachweise aus der früheren Tschechoslowakei, der früheren Sowjetunion sowie 
vom früheren Jugoslawien gelten die Sonderregelungen in Art. 23 Abs. 3 bis 5 der Richtlinie 
2005/36/EG. Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der nach den in Anhang V Nummer 
5.1.2. der Richtlinie 2005/36/EG genannten Stichtagen ausgestellt und nicht einer in Anhang V 
Nummern 5.1.3. oder 5.1.4. genannten Bezeichnung entspricht, erhält auf Antrag die Anerken-
nung bei Vorlage einer Konformitätsbescheinigung sowie einer Erklärung durch die zuständige 
Behörde oder durch eine andere zuständige Stelle des Herkunftsmitgliedstaates darüber, dass 
der Weiterbildungsnachweis dem Weiterbildungsnachweis gleichgestellt wird, dessen Bezeich-
nung in Anhang V Nummern 5.1.3. oder 5.1.4. der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführt ist.

(3) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt, 
der nicht nach Absatz 1 oder 2 automatisch anzuerkennen ist, erhält auf Antrag die Anerkennung 
einer Facharztbezeichnung, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist. 
Gleiches gilt bei Vorliegen eines Weiterbildungsnachweises aus einem anderen als den in Absatz 
1 genannten Staaten (Drittstaat), der durch einen anderen in Satz 1 genannten Staat anerkannt 
worden ist, wenn die antragstellende Person nach Anerkennung mindestens drei Jahre die be-
treffende ärztliche Tätigkeit im Hoheitsgebiet des Staates ausgeübt hat, der diesen Nachweis 
anerkannt und die zuständige Behörde oder eine andere zuständige Stelle dieses Staates ihr dies 
bescheinigt hat. Zuständige Behörde im Sinne von Abs. 1 bis 3 ist jede von den Mitgliedsstaaten 
mit der besonderen Befugnis ausgestattete Behörde oder Stelle, Ausbildungsnachweise und an-
dere Dokumente oder Informationen auszustellen bzw. entgegenzunehmen sowie Anträge zu er-
halten und Beschlüsse nach der Richtlinie 2005/36/EG zu fassen.

(4) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem Drittstaat besitzt erhält auf Antrag die Aner-
kennung, wenn die Gleichwertigkeit der Weiterbildung gegeben ist.

(5) Wer einen anerkannten Weiterbildungsnachweis nach den Absätzen 1 bis 4 besitzt, erwirbt 
das Recht zum Führen der dafür in dieser Weiterbildungsordnung vorgesehenen Bezeichnung.

(6) Ein Weiterbildungsnachweis ist als gleichwertig anzusehen, sofern

1.      der im Ausland erworbene Weiterbildungsnachweis die Befähigung zu vergleichbaren be-
ruflichen Tätigkeiten wie der in dieser Weiterbildungsordnung geregelte Weiterbildungsnachweis 
belegt,
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2.      zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der in dieser Weiterbildungsord-
nung geregelten Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen und

3.      die Gleichwertigkeit der vorangegangenen ärztlichen Grundausbildung durch die zuständi-
ge Behörde festgestellt wurde.

Die Ärztekammer kann zur Entscheidung über die Gleichwertigkeit Fachgutachter und Prüfungs-
ausschüsse hören.

(7) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der ent-
sprechenden landesrechtlich geregelten Berufsbildung liegen vor, sofern

1.      sich der im Ausland erworbene Weiterbildungsnachweis auf Fähigkeiten und Kenntnisse 
bezieht, die sich hinsichtlich des Inhalts oder auf Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von 
den Fähigkeiten und Kenntnissen unterscheiden, auf die sich der in dieser Weiterbildungsord-
nung geregelte Weiterbildungsnachweis bezieht,

2.      die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maßgebliche Voraussetzung für die 
Ausübung der jeweiligen Tätigkeit darstellen und

3.      die antragstellende Person diese Unterschiede nicht durch sonstige Befähigungsnachweise 
oder nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen hat.

(8) In dem Umfang, in dem die Ärztekammer eines anderen Bundeslandes die Gleichwertigkeit 
festgestellt hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber des Weiterbildungsnachweises so zu behan-
deln als sei insoweit der Weiterbildungsnachweis in diesem Bundesland erworben worden.“

2. § 18a wird wie folgt gefasst:

„§ 18a 
Anerkennung von nicht abgeschlossenen Weiterbildungen aus dem Ausland

Eine im Ausland begonnene und noch nicht abgeschlossene Weiterbildung oder ärztliche Tätig-
keit unter Anleitung kann vollständig oder teilweise anerkannt werden, wenn sie gleichwertig ist. 
Die Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn die Grundsätze dieser Weiterbildungsordnung für den Er-
werb der vorgeschriebenen ärztlichen Kompetenz im Hinblick auf Inhalte und Zeiten gewahrt 
sind. § 18 Absatz 6 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 6 Satz 2 sind entsprechend anwendbar.“

3. § 18 b wird gestrichen

4. § 18 c wird gestrichen

5. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 
Anerkennung von ausländischen Weiterbildungen mit Ausgleichsmaßnahmen

(1) Bestehen zwischen der nachgewiesenen Berufsqualifikation und der Qualifikation nach dieser 
Weiterbildungsordnung wesentliche Unterschiede im Sinne von § 18 Absatz 7 ist ein Anpas-
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sungslehrgang oder eine Eignungsprüfung durchzuführen. Die antragstellende Person hat die 
Wahl zwischen einem Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Vor Durchführung einer 
Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs ist zu prüfen, ob die von der antragstellen-
den Person im Rahmen ihrer Berufspraxis erworbenen Kenntnisse, unabhängig davon, in wel-
chem Staat diese erworben wurden, den wesentlichen Unterschied ganz oder teilweise ausglei-
chen können. Bei antragstellenden Personen, die ihre Ausbildung oder Weiterbildung in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes abgeschlossen haben, erstreckt 
sich der Anpassungslehrgang oder die Eignungsprüfung auf die festgestellten wesentlichen Un-
terschiede. Bei antragstellenden Personen, die ihre Ausbildung oder Weiterbildung in Drittstaaten 
abgeschlossen haben, wird der Nachweis durch eine Kenntnisprüfung erbracht, die sich auf den 
Inhalt der Abschlussprüfung erstreckt, oder durch einen Anpassungslehrgang, der mit einer Prü-
fung über den Inhalt des Anpassungslehrgangs abschließt. Für die Prüfungen im Sinne dieses 
Absatzes gelten die Vorgaben der §§ 12 bis 17 entsprechend. Für den Nachweis über die Absol-
vierung des Anpassungslehrgangs gelten die §§ 8 und 9 entsprechend.

(2) „Anpassungslehrgang“ ist eine zeitlich befristete Ausübung des Berufs,  unter Verantwortung 
einer nach § 5 zur ärztlichen Weiterbildung befugten Person, an einer nach § 6 zugelassenen 
Weiterbildungsstätte. Die Einzelheiten des Anpassungslehrgangs werden von der Ärztekammer 
festgelegt und richten sich nach Art und Umfang der festgestellten wesentlichen Unterschiede. 
Der Anpassungslehrgang beträgt mindestens 6 und höchstens 36 Monate. Die Regelungen des § 
39 Abs. 5 und 6 Heilberufsgesetz NRW gelten entsprechend. Die Inhalte ergeben sich aus dem 
Bescheid nach § 19b Abs. 2 Sätze 1 und 2. Geprüft werden die erworbenen Kenntnisse, Erfah-
rungen und Fertigkeiten im Bereich der festgestellten Defizite.

„Eignungsprüfung“ nach Absatz 1 ist eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse der antrag-
stellenden Person betreffende und von der Ärztekammer durchgeführte Prüfung, mit der die Fä-
higkeit der antragstellenden Person, in der Bundesrepublik Deutschland den ärztlichen Beruf als 
Fachärztin oder Facharzt unter einer Facharztbezeichnung auszuüben, beurteilt werden soll.  Die 
Prüfung erstreckt sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Sachgebiete, die auf-
grund eines Vergleichs der Weiterbildungsgänge des Herkunftsstaates und der in dieser Weiter-
bildungsordnung geregelten Weiterbildung mit der durchgeführten Weiterbildung nicht abge-
deckt werden und deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist. Die Sachgebiete werden von der Ärztekammer anhand 
der Vorgaben in den Abschnitten B und C und nach den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung 
gemäß Abschnitt A benannt.

„Kenntnisprüfung“ ist eine die fachärztlichen Kompetenzen betreffende und von der Ärztekam-
mer durchgeführte Prüfung mit der die Kenntnisse der antragstellenden Person, in der Bundesre-
publik Deutschland den ärztlichen Beruf als Fachärztin oder Facharzt unter einer Facharztbe-
zeichnung auszuüben, beurteilt werden soll. Die Prüfung kann sich auf alle für das jeweilige Fach 
vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte gemäß den Abschnitten B und C erstrecken. Geprüft 
werden die erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß § 14. Die Sachgebiete 
werden von der Ärztekammer anhand der Vorgaben in den Abschnitten B und C und nach den 
allgemeinen Inhalten der Weiterbildung gemäß Abschnitt A benannt.“

6. § 19a wird neu eingefügt und wie folgt gefasst:
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„§ 19a 
Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit fol-
gende Unterlagen beizufügen:

1.      Eine deutsche Approbation oder Berufserlaubnis zuzüglich Nachweis über den gleichwerti-
gen Ausbildungsstand,

2.      ein Identitätsnachweis,

3.      eine tabellarische Aufstellung über die absolvierte Weiterbildung und die Berufspraxis in 
deutscher Sprache,

4.      eine amtlich beglaubigte Kopie der Weiterbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über 
die Berufspraxis, sofern diese zur Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich sind,

5.      in Fällen des § 18 Absatz 2 Konformitätsbescheinigungen oder Tätigkeitsnachweise über 
die letzten fünf Jahre,

6.      in Fällen des § 18 Absatz 3 zusätzliche Nachweise zur Prüfung der Gleichwertigkeit,

7.      für den Fall, dass in einem anderen Mitgliedstaat, EWR-Staat oder Vertragsstaat ein Nach-
weis über eine Weiterbildung ausgestellt wird, die ganz oder teilweise in Drittstaaten absolviert 
wurde, Unterlagen darüber, welche Tätigkeiten in Drittstaaten durch die zuständige Stelle des 
Ausstellungsmitgliedstaates in welchem Umfang auf die Weiterbildung angerechnet wurden,

8.      eine schriftliche Erklärung, ob die Anerkennung der Weiterbildungsnachweise bereits bei 
einer anderen Ärztekammer beantragt wurde.

Soweit die unter Nrn. 4 bis 7 genannten Unterlagen und Bescheinigungen nicht in deutscher 
Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter Übersetzung vorzulegen, die durch 
einen öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer oder Dolmetscher erstellt wurde.

(2) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit der vorgeleg-
ten Unterlagen, kann die Ärztekammer die antragstellende Person auffordern, weitere geeignete 
Unterlagen vorzulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, ei-
nem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in 
der Schweiz ausgestellt wurden, kann sich die Ärztekammer an die Kontaktstelle oder an die zu-
ständige Stelle des Ausbildungsstaates wenden.

(3) Die antragstellende Person hat durch geeignete Unterlagen darzulegen, in Nordrhein-Westfa-
len eine ihren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. Für an-
tragstellende Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem wei-
teren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern keine 
besonderen Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.“

7. § 19b wird neu eingefügt und wie folgt gefasst:
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„§ 19b 
Verfahren

(1) Die Ärztekammer bestätigt der antragstellenden Person innerhalb eines Monats den Eingang 
des Antrags einschließlich der nach § 19a vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 2 sowie auf die Vor-
aussetzungen für den Beginn der Frist hinzuweisen. Sind die nach § 19a vorzulegenden Unterla-
gen unvollständig, teilt die Ärztekammer innerhalb eines Monats mit, welche Unterlagen nachzu-
reichen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass die Frist nach Absatz 2 erst mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen zu laufen beginnt.

(2) Die Ärztekammer muss innerhalb von drei Monaten über die Gleichwertigkeit entscheiden. 
Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlän-
gert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten des Falles gerechtfertigt ist. Für antragstel-
lende Personen, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungsnachweise in einem dieser Staaten anerkannt 
wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens einen Monat betragen. Die Fristverlän-
gerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Im Fall des § 19a Absatz 2  ist der Lauf der Frist nach Absatz 2 bis zum Ablauf der von der 
Ärztekammer festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des Absatzes 4 ist der Lauf der Frist nach Ab-
satz 2 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(4) Kann die antragstellende Person die für die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit 
erforderlichen Nachweise nach § 19a aus selbst nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur 
teilweise vorlegen oder ist die Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemesse-
nen zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, stellt die Ärztekammer die für einen Ver-
gleich mit der entsprechenden inländischen Weiterbildung maßgeblichen beruflichen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten der antragstellenden Person durch sonstige geeignete Verfah-
ren fest. Die antragstellende Person hat die Gründe glaubhaft zu machen, die einer Vorlage der 
entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. Die Ärztekammer ist befugt, eine Versicherung an 
Eides Statt zu verlangen und abzunehmen. In diesem Fall ist der Lauf der Frist nach Absatz 1 
Satz 3 bis zur Beendigung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten im Sinne des Absatzes 4 sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche, praktische 
und theoretische Prüfungen sowie Gutachten von Sachverständigen.

(6) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erfolgt auf der Grundlage der Ergebnis-
se der in den Absätzen 4 und 5 vorgesehenen sonstigen Verfahren.

(7) Die Ärztekammer bestätigt der zuständigen Behörde oder einer anderen zuständigen Stelle 
auf Anfrage sowohl die Authentizität der von ihr ausgestellten Bescheinigung als auch, dass die 
Mindestanforderungen an die Weiterbildung nach Art. 25 und 28 der Richtlinie 2005/36/EG er-
füllt sind.“

8. § 19c wird neu eingefügt und wie folgt gefasst:
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„§ 19c 
Mitwirkungspflichten

(1) Die antragstellende Person ist verpflichtet, alle für die Ermittlung der Gleichwertigkeit notwen-
digen Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Kommt die antragstellende Person dieser Mitwirkungspflicht nicht nach und wird hierdurch 
die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann die Ärztekammer ohne weitere Er-
mittlungen entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die antragstellende Person in anderer 
Weise die Aufklärung des Sachverhalts wesentlich erschwert.

(3) Der Antrag kann wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt werden, nachdem die antragstellen-
de Person auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen ist.“

Artikel 2

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt am 28. April 2014

Düsseldorf, den 28. April 2014

Rudolf H e n k e 
Präsident

Genehmigt.

Düsseldorf, den 17. April 2014

Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Az.: 232 - 0810.47 –

Im Auftrag 
G o d r y

-      MBl. NRW. S. 474
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